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Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Vergütungsbe-

richts nach § 162 Abs. 3 AktG 

An die 029 Group SE, Berlin 

Prüfurteil 

Wir haben den Vergütungsbericht der 029 Group SE, Berlin für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach 
§ 162 Abs. 1 und 2 AktG im Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 
3 AktG haben wir den Vergütungsbericht nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Be-
langen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil 
erstreckt sich nicht auf den Inhalt des Vergütungsberichts. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 
AktG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts 
nach § 162 Abs. 3 AktG (IDW PS 870 (09.2023)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
dieser Vorschrift und diesem Standard ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprü-
fers“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. 

Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen des International Standard on Qua-
lity Management (ISQM 1) angewendet. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüfer-
ordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer / vereidigte Buchprüfer einschließlich 
der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten. 

Verantwortung des geschäftsführenden Direktors und des Verwaltungsrats 

Der geschäftsführende Direktor und der Verwaltungsrat sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforde-
rungen des § 162 AktG entspricht. Ferner sind sie verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich 
der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellun-
gen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und 
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbe-
richt in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht 
worden sind, und hierüber ein Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben. 
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Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich der 
im Vergütungsbericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten 
Angaben die formelle Vollständigkeit des Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang 
mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Voll-
ständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Vergütungs-
berichts nicht geprüft. 

Umgang mit etwaigen irreführenden Darstellungen 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, den Vergütungsbe-
richt unter Berücksichtigung der Kenntnisse aus der Abschlussprüfung zu lesen und dabei 
für Anzeichen aufmerksam zu bleiben, ob der Vergütungsbericht irreführende Darstellungen 
in Bezug auf die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der ein-
zelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Vergütungsberichts enthält. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass 
eine solche irreführende Darstellung vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu 
berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 

Berlin, 23. April 2024 

Mazars GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

Udo Heckeler David Reinhard 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

k.iwaniec
Berlin
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A. Vergütungsbericht für den geschäftsführenden Direktor und des 

Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023 

 

Der Bericht beschreibt die im Geschäftsjahr 2023 jedem einzelnen gegenwärtigen oder 

früheren geschäftsführenden Direktor und Mitgliedern des Verwaltungsrats von der 029 Group 

SE („Gesellschaft“) und von Unternehmen desselben Konzerns (§ 290 HGB) gewährte und 

geschuldete Vergütung und erläutert individualisiert die Struktur und die Höhe der einzelnen 

Komponenten der Vergütung der geschäftsführenden Direktoren und des Verwaltungsrates.  

 

Dabei sind die Gesamtvergütung, die Bestandteile, aus denen sich die Gesamtvergütung 

zusammensetzt, alle festen und etwaigen variablen Vergütungsbestandteile, deren jeweiliger 

relativer Anteil, eine Erläuterung, wie die Gesamtvergütung dem Vergütungssystem im Sinne 

der §§ 87a, 113 Abs. 3 S. 3 AktG entspricht, eine Erläuterung, wie die Gesamtvergütung die 

langfristige Leistung der Gesellschaft fördert sowie Angaben dazu, wie die Leistungskriterien 

angewendet wurden, darzustellen. 

 

I. Vergütungssystem 

 

In der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Juni 2023 wurde das vom Verwaltungsrat 

beschlossene und vorgelegte Vergütungssystem für den geschäftsführenden Direktor gebilligt.  

 

Die Gesamtvergütung betrug im Geschäftsjahr 2023 für  

 

- den bestellten geschäftsführenden Direktor, Herrn Lorin Van Nuland, 

EUR 96.000,00 

 

II. Feste und variable Vergütungsbestandteile und deren relativer Anteil 

 

Das Vergütungssystem der geschäftsführenden Direktoren besteht ausschließlich aus einer 

festen, monatlich zahlbaren Grundvergütung, welche die Aufgaben und Leistungen des 

einzigen geschäftsführenden Direktors berücksichtigt. Darüber hinaus werden praxisübliche 

Sachbezüge und Nebenleistungen gewährt. 

 

Vergütungsbestandteile für die geschäftsführenden Direktoren 

 

Feste Vergütung (Jahresfestgehalt, Sachbezüge und Nebenleistungen):  100 %  

Variable Vergütung:          0 % 
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Das Jahresfestgehalt ist eine auf das jeweilige Geschäftsjahr bezogene Barvergütung, die sich 

insbesondere an dem Verantwortungsumfang des jeweiligen geschäftsführenden Direktors 

orientiert. Das individuell festgelegte Fixeinkommen wird in zwölf gleichen Teilen ausgezahlt.  

 

Nachfolgend sind die Vergütungsbestandteile aufgeführt, die im Geschäftsjahr 2023 den 

geschäftsführenden Direktoren zugeflossen sind einschließlich des relativen Anteils dieser 

Vergütungsanteile an der Gesamtvergütungssumme, die sich hieraus ergibt:  

 

Gesamtver- 

gütung 

EUR 

Festvergütung 

EUR 

(Jahresfestgehalt, Sach-

bezüge, Nebenleistunge

n) 

STI 

EUR 

LTI 

EUR 

 

 

relativer Anteil der 

Vergütungsbestandteile an 

Gesamtvergütung in % 

Feste 

Bestandteile 

Variable 

Bestandteile 

96.000,00 96.000,00 n/a n/a 100% 0% 

 

Nachfolgend sind die Vergütungsbestandteile, die aufgrund der im Geschäftsjahr 2023 

erbrachten Leistung entstanden (aber nicht notwendig den geschäftsführenden Direktoren 

zugeflossen) sind, dargestellt einschließlich des relativen Anteils dieser Vergütungsanteile an 

der Gesamtvergütungssumme, die sich hieraus ergibt: 

 

Gesamtver- 

gütung 

EUR 

Festvergütung 

EUR 

(Grundgehalt, Sach-

bezüge, Nebenleis- 

tungen) 

LTI* 

EUR 

relativer Anteil der Vergütungsbestandteile an 

Gesamtvergütung in % 

Feste Bestandteile und variable Bestandteile 

96.000,00 96.000,00 n/a Der relative Anteil der festen Bestandteile 

beträgt 100 % und der relative Bestandteil 

der variablen Bestandteile 0 %.  

 

**Es wurde kein LTI gewährt. 

 

III. Erläuterung, wie die festen und variablen Vergütungsbestanteile dem 

Vergütungssystem entsprechen 

 

Die monatliche Festvergütung für das Geschäftsjahr 2023 blieb unverändert zur monatlichen 

Festvergütung im Jahr 2022, die den Aufgaben und Leistungen des geschäftsführenden 

Direktors entspricht.  

 

IV. Erläuterung, wie die Vergütung die langfristige Entwicklung der Gesellschaft 

fördert und Erläuterung, wie die Leistungskriterien angewendet wurden 

 

Da die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit erst im Geschäftsjahr 2022 aufgenommen hat, 

erscheint nach Auffassung des Verwaltungsrates eine reine Festvergütung des 
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geschäftsführenden Direktors im Geschäftsjahr 2023 als geeignet, den Aufwand angemessen 

zu vergüten und die langfristige Entwicklung der Gesellschaft zu fördern. 

 
Leistungskriterien wurden nicht angewandt.  

 

V. Angabe der Anzahl der gewährten oder zugesagten Aktien und Aktienoptionen 

und die wichtigsten Bedingungen für die Ausübung der Rechte, einschließlich 

Ausübungspreis, Ausübungsdatum und etwaiger Änderungen dieser 

Bedingungen, § 162 Abs. 1, S. 2 Nr. 3 AktG 

 

Gemäß § 162 Abs. 1, S. 2 Nr. 3 AktG ist die Anzahl der gewährten oder zugesagten Aktien 

und Aktienoptionen und die wichtigsten Bedingungen für die Ausübung der Rechte, 

einschließlich Ausübungspreis, Ausübungsdatum und etwaiger Änderungen dieser 

Bedingungen anzugeben. Im Berichtsjahr 2023 wurden den geschäftsführenden Direktoren 

Aktien von der Gesellschaft weder gewährt noch zugesagt. Im Berichtsjahr 2023 wurden den 

geschäftsführenden Direktoren auch keine Aktienoptionen angeboten.  

 

VI. Angaben dazu, ob und wie von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde, 

variable Vergütungsbestandteile zurückzufordern, § 162 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 AktG 

 

Es sind keine variableren Vergütungsbestandteile und auch keine Rechte zur Rückforderung 

von variablen Vergütungsbestandteilen (Claw-Back-Klausel) vereinbart worden.   

 

VII. Angaben zu etwaigen Abweichungen vom Vergütungssystem der 

geschäftsführenden Direktoren, § 162 Abs. 1, S. 2 Nr. 5 AktG 

 

Gemäß § 162 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 AktG ist zu erläutern, ob vom Vergütungssystem für die 

geschäftsführenden Direktoren abgewichen worden ist, inwieweit diese Abweichung 

notwendig war und es sind die konkreten Vergütungsbestandteile des Vergütungssystems, 

von denen abgewichen wurde, anzugeben. 

 

Im Berichtsjahr 2023 wurde vom beschlossenen Vergütungssystem nicht abgewichen 

 

VIII. Erläuterung, wie die festgelegte Maximalvergütung der geschäftsführenden 

Direktoren eingehalten wurde, § 162 Abs. 1, S. 2 Nr. 7 AktG 

 

Gemäß § 162 Abs. 1 S. 2 Nr. 7 AktG ist zu erläutern, wie die festgelegte Maximalvergütung 

der geschäftsführenden Direktoren eingehalten wurde. Die festgelegte Maximalvergütung 

entspricht dem Vergütungssystem und orientiert sich anhand der Aufgaben und Leistungen 

des geschäftsführenden Direktors.  

 

 

 

 

Anlage 1/Seite 3



   
 

 4 

IX. Angaben nach § 162 Abs. 2 AktG  

 

Hinsichtlich der Vergütung jedes einzelnen geschäftsführenden Direktors hat der 

Vergütungsbericht gemäß § 162 Abs. 2 Nr. 1 AktG ferner Angaben zu solchen Leistungen zu 

enthalten, die einem geschäftsführenden Direktor von einem Dritten im Hinblick auf seine 

Tätigkeit als geschäftsführenden Direktor zugesagt oder im Geschäftsjahr gewährt worden 

sind. 

 

Herrn Van Nuland wurden von einem Dritten im Hinblick auf seine Tätigkeit als 

geschäftsführender Direktor keine Leistungen zugesagt oder im Geschäftsjahr gewährt. 

 

Darüber hinaus hat der Vergütungsbericht gemäß § 162 Abs. 2 Nr. 4 AktG Angaben zu 

solchen Leistungen zu enthalten, die einem früheren geschäftsführenden Direktor, der seine 

Tätigkeit im Laufe des letzten Geschäftsjahres beendet hat, in diesem Zusammenhang 

zugesagt und im Laufe des letzten Geschäftsjahres gewährt worden sind. Solche Leistungen 

gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr für die geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft 

nicht. 

 

B. Vergütungsbericht des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023 

 

In Ermangelung einer von der Hauptversammlung beschlossenen Vergütung für die Mitglieder 

des Verwaltungsrates sowie in Ermangelung einer entsprechenden Satzungsregelung haben 

die Mitglieder des Verwaltungsrates im Geschäftsjahr 2023 keine Vergütung für ihre 

Verwaltungsratstätigkeit erhalten.  

 

Im Geschäftsjahr 2023 wurde weder eine feste noch eine variable Vergütungskomponente 

gewährt.  

 

Es ist geplant, dass durch die ordentliche Hauptversammlung im Juni 2024 das 

Vergütungssystem abgeändert wird und eine Vergütung für den Verwaltungsrat eingeführt wird.  

 

C. Vertikalvergleich, § 162 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 AktG 

 

Gemäß § 162 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 AktG ist auch die jährliche Veränderung der Vergütung, der 

Ertragsentwicklung der Gesellschaft sowie der über die letzten fünf Geschäftsjahre 

betrachteten durchschnittlichen Vergütung von Arbeitnehmern auf Vollzeitäquivalenzbasis, 

vergleichend darzustellen. Der Gesetzeswortlaut des § 162 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 AktG legt nahe, 

dass dieser fünfjährige Betrachtungszeitraum nur für die jährliche Veränderung der 

durchschnittlichen Arbeitnehmervergütung und nicht für die jährliche Veränderung der anderen 

beiden Vergleichsgrößen gilt. Aus Art. 9b Abs. 1 UAbs. 2 lit. b Aktionärsrechte-RL geht indes 

hervor, dass für einen Zeitraum, der sich auf mindestens die letzten fünf Geschäftsjahre 

erstreckt, über (i) die jährliche Veränderung der Vergütung der Organmitglieder, (ii) die 

jährliche Veränderung der Leistung der Gesellschaft und (iii) die jährliche Veränderung der 

durchschnittlichen Arbeitnehmervergütung zu berichten ist. Für § 162 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 AktG 
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folgt daraus erstens, dass nicht über die „jährliche Veränderung der Ertragsentwicklung“, 

sondern über die Ertragsentwicklung im Sinne der jährlichen Veränderung der Erträge der 

Gesellschaft zu berichten ist. Zweitens ist in Bezug auf die Arbeitnehmervergütung keine auf 

fünf Jahre berechnete Durchschnittsbetrachtung anzustellen, sondern die jährliche 

Veränderung der Durchschnittsvergütung anzugeben. Drittens sind sowohl die Angaben zur 

Organvergütung als auch jene zu den Erträgen der Gesellschaft und zur 

Durchschnittsvergütung der Arbeitnehmer auf die letzten fünf Geschäftsjahre zu beziehen. 

 

Da die Gesellschaft weder im Berichtszeitraum noch in den Vorjahren Arbeitnehmer hat, 

entfällt ein Vertikalvergleich mit der durchschnittlichen Vergütung von Arbeitnehmern auf 

Vollzeitäquivalenzbasis. 

 

Da die Gesellschaft im Jahr 2018 gegründet wurde können nachfolgend lediglich 

Veränderungen seit dem Rumpfgeschäftsjahr 2018 dargestellt werden. Nachfolgend wird 

daher ein Vier-Jahres-Vergleich der jährlichen Veränderung der Vergütung der 

Organmitglieder und der jährlichen Veränderung der Ertragsentwicklung der Gesellschaft 

dargestellt, beginnend ab dem Rumpfgeschäftsjahr 2018. Hierbei sei klarstellend darauf 

hingewiesen, dass die Veränderung der Organvergütung für die Zeiträume, in denen die 

Regelung des § 162 AktG noch nicht in Kraft war, nicht aufgeführt wird. 

 

 Veränderung 

2019 zu 2018  

Veränderung 

2020 zu 2019  

Veränderung 

2021 zu 2020  

Veränderung 

2022 zu 2021 

Veränderung 

2023 zu 2022 

Geschäftsführende Direktoren  

Herbert Munz n/a* n/a n/a n/a n/a 

Lorin Van 

Nuland 

n/a n/a n/a n/a + 300%** 

Mitglieder des Verwaltungsrates  

Boris Dürr n/a n/a n/a n/a n/a 

Christian Schild n/a n/a n/a n/a n/a 

Vincent Wobbe n/a n/a n/a n/a n/a 

Marc Weber n/a n/a n/a n/a n/a 

Juan Rodriguez n/a n/a n/a n/a n/a 

Thomas Hanke n/a n/a n/a n/a n/a 

Dr. Martina 
Wimmer 

n/a n/a n/a n/a n/a 

Ertragslage  

Jahresüberschu
ss  

+86,96 % +22,22 % -214,26 % -2.909,00% -8.369,00% 
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TEUR 2018:   

- 69 TEUR  

2019: -9 

TEUR 

2019: 

- 9 TEUR 

2020: 

- 7 TEUR 

2020: -7 

TEUR 

2021: 

- 22 TEUR 

 

2021: 

- 22 TEUR 

2022:  

- 662 TEUR 

2022: 

-662 TEUR 

2023: 

-5.624TEUR 

 

*n/a = Es ist kein Vorjahresvergleich für das jeweilige Geschäftsjahr möglich, weil das jeweilige Organmitglied im betreffenden 

Geschäftsjahr noch nicht im Amt war bzw. erst im betreffenden Geschäftsjahr bestellt wurde bzw. im betreffenden Geschäftsjahr 

oder Vorjahr keine Vergütung erhielt. 

**Herr Van Nuland wurde im Geschäftsjahr 2022 zum geschäftsführenden Direktor bestellt und war nicht für den gesamten 

Vergleichszeitraum im Amt. 

 

 
Berlin, 23.04.2024 

 

Verwaltungsrat 

 

 

 

___________________ ___________________ ___________________ 
Juan Rodriguez Dr. Martina Wimmer Lorin Van Nuland 
Vorsitzender Stellvertretende Vorsitzende  
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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